
  

Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan  
„Lange Sandäcker II“ 
 
Aufstellungsverfahren zu den örtlichen Bauvorschriften 
„Lange Sandäcker II“ 
 
Aufstellung 
(§ 2 (1) BauGB 

Der Gemeinderat hat gem. § 2 BauGB die Aufstellung des  Bebauungsplans 
und der örtlichen Bauvorschriften beschlossen.   
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde ortsüblich bekannt gemacht 
 
 

am  
 
 
am 
 

11.04.2002 
 
 
28.01.2004 

Bürgerbeteiligung und 
Beteiligung der Träger         
öffentlicher Belange 
 (§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB)

Die Beteiligungsfrist wurde ortsüblich bekannt gemacht.  
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung (Anhörung)  wurde gegeben 
in der Zeit                                                                                     vom      28.01.
 
Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgt durch Schreiben 
 
 

am 
 
bis 
 
vom 

28.01.2004 
 
01.03.2004 
 
28.01.2004 

Öffentliche Auslegung des 
Entw urfes und Beteiligung 
der Träger öffentlicher 
Belange     
(§ 3 (2) und § 4 (2) BauGB) 

Dem Bebauungsplan-Entwurf und dem Entwurf der örtlichen Bauvorschriften 
wurde zugestimmt und deren öffentliche Auslegung beschlossen  
 
 
Die Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs und des Entwurfs der örtlichen 
Bauvorschriften wurde ortsüblich bekannt gemacht 
 
 

 
am 
 
 
am  

 
10.03.2005 
 
 
14.05.2005 

 Die Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange von der Auslegung 
erfolgte durch Schreiben   
 
 

vom   14.05.2005 

 Die öffentliche Auslegung erfo lgte in der Zeit                                  vom  23.05 
 
 

bis  24.06.2005 

Die fristgemäß vorgebrachten Anregungen und die Ste llungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange wurden durch den Gemeinderat geprüft und 
behandelt (Abwägung) 
 
 

am 20.10.2005 

 
 

Das Ergebnis der Abwägung wurde den Bürgern und Trägern öffentlicher 
Belange, die Anregungen vorgebracht haben, m itgeteilt m it Schreiben 
 
 

 
vom 

 

Satzung 
(§ 10 BauGB, § 4 GO) 
 

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften wurden als Satzung 
beschlossen 
 

 

am 
 
 

20.10.2005 

 Schwetzingen,  
Bürgermeisteram t 

Schwetzingen,  
Stadtbauamt 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

( B. Kappenstein ) 
Oberbürgerm eister 

 
 
 
 

 
 
 
 

( M.W elle ) 
Stadtbaumeister 

 
 

  

  

Inkrafttreten 
(§ 10 BauGB, § 4 GO) 
 
 

Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich bekanntgem acht 
 
 
Dam it ist der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
in Kraft getreten. 
 
 
 

am 
 
 

12.11.2005 

 BUTSCH
I N G E N I E U R B E R A T U N G

Stadtplanung
Bodenordnung
Projektsteuerung
Baulandentwicklung Mannheimer Str. 96

Fon (0 62 02) 12 77 94
68723 Schwetzingen

(0 62 02) 12 77 95Fax

BauLand!
Entwicklung GmbH
Mannheimer Straße 96 Schwetzingen
Internet :             www.bauland-entwicklung.de
Email :               Info@bauland-entwicklung.de
Fon : 06202 - 127794         Fax : 06202 - 127795

  •  68723 

Geschäftsführer : Petra Butsch + Stefan T. Butsch
HRB-Nr. : Amtsgericht  Mannheim HRB 2222S


